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§ 66 Kostenschuldner; Sicherheitsleistung 
 

(1) Kosten, die durch die Durchsetzung einer räumlichen Beschränkung, 
die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung entstehen, hat der 
Ausländer zu tragen. 

(2) Neben dem Ausländer haftet für die in Absatz 1 bezeichneten Kosten,  
wer sich gegenüber der Ausländerbehörde oder der Auslandsvertretung verpflichtet 
hat, für die Ausreisekosten des Ausländers aufzukommen. 

... 
 

§ 67 Umfang der Kostenhaftung 
 
(1) Die Kosten der Abschiebung, Zurückschiebung, Zurückweisung und der 
 Durchsetzung einer räumlichen Beschränkung umfassen 
 

1. die Beförderungs- und sonstigen Reisekosten für den Ausländer innerhalb des 
Bundesgebiets und bis zum Zielort außerhalb des Bundesgebiets, 
 

2. die bei der Vorbereitung und Durchführung der Maßnahme entstehenden 
Verwaltungskosten einschließlich der Kosten für die Abschiebungshaft und der 
Übersetzungs- und Dolmetscherkosten und die Ausgaben für die 
Unterbringung, Verpflegung und sonstige Versorgung des Ausländers sowie 
 

3. sämtliche durch eine erforderliche amtliche Begleitung des Ausländers 
entstehenden Kosten einschließlich der Personalkosten.  

... 
 

§ 68 Haftung für Lebensunterhalt 
 
(1) Wer sich der Ausländerbehörde oder einer Auslandsvertretung gegenüber 
 verpflichtet hat, die Kosten für den Lebensunterhalt eines Ausländers zu tragen,  

hat sämtliche öffentlichen Mittel zu erstatten, die für den Lebensunterhalt des 
Ausländers einschließlich der Versorgung mit Wohnraum und der Versorgung im 
Krankheitsfalle und bei Pflegebedürftigkeit aufgewendet werden, auch soweit die 
Aufwendungen auf einem gesetzlichen Anspruch des Ausländers beruhen. 
Aufwendungen, die auf einer Beitragsleistung beruhen, sind nicht zu erstatten. 

(2) Die Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 1 bedarf der Schriftform. Sie ist nach Maßga-
be des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes vollstreckbar. Der Erstattungsanspruch 
steht der öffentlichen Stelle zu, die die öffentlichen Mittel aufgewendet hat. 

(3) Die Auslandsvertretung unterrichtet unverzüglich die Ausländerbehörde über 
eine Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 1. 

(4) Die Ausländerbehörde unterrichtet, wenn sie Kenntnis von der Aufwendung nach 
Absatz 1 zu erstattender öffentlicher Mittel erlangt, unverzüglich die öffentliche Stel-
le, der der Erstattungsanspruch zusteht, über die Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 
1 und erteilt ihr alle für die Geltendmachung und Durchsetzung des 
Erstattungsanspruchs erforderlichen Auskünfte. Der Empfänger darf die Daten nur 
zum Zweck der Erstattung der für den Ausländer aufgewendeten öffentlichen 
Mittel sowie der Versagung weiterer Leistungen verwenden. 


